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Besuchsanschrift Am Alten Stadtschloss 1, Kassel 
 

Datum 30.01.2025 

 
Lohnaufwand in der hessischen Landwirtschaft im Jahr 2025 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

anbei erhalten Sie die zum Stichtag 01.01.2025 angepassten Tariflöhne in der hessi-
schen Land- und Forstwirtschaft aus dem aktuellen Tarifvertrag gemäß der 
Bundesempfehlung des GLFA - Gesamtverband der Land- und Forstwirtschaftlichen Ar-
beitgeberverbände.  

In diesem Zusammenhang verweise ich auf den gesetzlichen Mindestlohn, der nunmehr 
(seit 01.01.2025) bei 12,82 € je geleisteter Arbeitsstunde liegt. 
Der Bruttolohnaufwand des Arbeitgebers für eine tatsächlich geleistete Arbeitsstunde 
eines Arbeitnehmers hängt von mehreren Faktoren ab. Die Berechnung wird nachfol-
gend am Beispiel eines Arbeiters der Lohngruppe 4 (Arbeitnehmer mit 
Abschlussprüfung in einem landwirtschaftlichen oder vergleichbaren Ausbildungsberuf 
oder mit gleichwertigen Fertigkeiten und Kenntnissen) dargestellt, der dem Betrieb min-
destens vier, aber weniger als neun Jahre angehört. Die angesetzten Werte 
entsprechen den Vereinbarungen in den gültigen Tarifverträgen, aktuellen sozialversi-
cherungsrechtlichen Regelungen bzw. sind beispielhaft gewählt.  

 
1 Lohnanspruch  Bemessungsgrößen Betrag pro Jahr 

1.1  Arbeit während der regelmäßigen 
Arbeitszeit 

40 Stunden pro Woche (entspricht Mantel-
TV); 2088 Jahresarbeitsstunden ohne Mehr-

arbeitszuschlag; 16,18 €/Std. 
33.783,84 € 

1.2  Mehrarbeit an Werktagen, nicht 
über Arbeitszeitkonto ausgegli-
chen, dadurch Überschreitung 
von 2088 Jahresarbeitsstunden 

90 Stunden/Jahr; 16,18 €/Std. + 25 %  
(aber beachte evtl. Regelung gemäß § 7 Mantel-TV) 1.820,25 €  

1.3  Mehrarbeit an Sonn- und Feier-ta-
gen, nicht durch Freizeit aus-
geglichen 

20 Stunden/Jahr; 16,18 €/Std. + 50 % 485,40 €  

1.4  Tarifliches Urlaubsgeld 24 Tage Urlaub/Jahr; 7,50 €/Urlaubstag 180,00 € 

1.5  Tarifliches Weihnachtsgeld  250,00 € 

Σ 1 Lohnanspruch Σ 1.1 bis 1.5 36.519,49 € 
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2 Lohnnebenkosten Bemessungsgrößen Betrag pro Jahr 

2.1 Gesetzliche Sozialversicherungen, ArbeitgeberanteileI 

a) Krankenversicherung inkl. durchschn. Zuschlag 
b) Rentenversicherung 
c) Arbeitslosenversicherung 
d) Pflegeversicherung (Beitragssatz für Versicherte mit Kindern) 

 

8,50% 
9,30% 
1,30% 
1,80% 

 

3.090,88 € 
3.381,76 € 

472,72 € 
654,54 € 

2.2 Umlageverfahren der Sozialversicherungen 

 U1 (Lohnfortzahlung bei Krankheit)II 
 U2 (Mutterschutzaufwendungen) 
 U3 (Insolvenzgeld) 

 

1,10% 
0,24% 
0,06% 

 

400,00 € 
87,27 € 
21,82 € 

2.3 Erstattung Lohnfortzahlung im Krankheitsfall 70 %III -1540,34 € 

2.4 Berufsgenossenschaft siehe IV 2.165,00 € 

2.5 Tarifliche Zusatzaltersversorgung 5,11 €/Monat 61,36 € 

2.6 Qualifizierungsfonds 3,50 €/Monat 42,00 € 

2.7 Verwaltungskostenanteil, sonstige Nebenkosten siehe V 1.500,00 € 

Σ 2 Lohnnebenkosten Σ 2.1 bis 2.7 10.337,04 € 

 
 

  

3 Bruttolohnaufwand Σ 1 + Σ 2 46.856,53 € 

 
 
4 Geleistete Jahresarbeitszeit Tage Stunden 

4.1 Die Gesamtarbeitszeit setzt sich zusammen aus: 

a) Regelarbeitszeit pro Jahr 
b) Mehrarbeit an Werktagen 
c) Mehrarbeit an Sonn- und Feiertagen 

 Summe 

 

 

 

2.088 
90 
20 

2.198 

4.2 Davon gehen ab ohne Arbeitsleistung, aber mit Lohn-
fortzahlung – z. T. durchschnittlich: 

 a) Urlaub (bei einer 5-Tage-Woche) 
 b) Krankheit 
 c) Wochenfeiertage 
 d) sonstige Verhinderungen, Freistellungen 
 Summe in Tagen 

Summe in Stunden 

 

 

       24  
       17  
       10  
         2  
       53  

 

 

 

 
 
 
 
 

424 

Σ 4 Geleistete Jahresarbeitszeit (Σ 4.1 – Σ 4.2)  1.774 

 
 
5 Bruttolohnaufwand je geleisteter Arbeitsstunde (Σ 3 / Σ 4) 26,41 €/Std. 
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In nachfolgender Übersicht sind die Tariflöhne und der jeweilige Bruttolohnaufwand je 
tatsächlich geleisteter Arbeitsstunde für die einzelnen Lohngruppen zusammengestelltVI. 

 

Lohngruppe Merkmale 
Tariflohn 
[€/Std.] 

Bruttolohn-
aufwand 

[€/Stdgeleistet] 

1a 

Arbeitnehmer, die Arbeiten ausführen, die weder eine Be-
rufsausbildung noch eine Anlernzeit erfordern und nach 
kurzer Einarbeitung ausgeübt werden, bei einer ununterbro-
chenen Betriebszugehörigkeit bis zu 4 Monaten 

12,82VII  21,43VII 

1b 

Arbeitnehmer, die Arbeiten ausführen, die weder eine Be-
rufsausbildung noch eine Anlernzeit erfordern und nach 
kurzer Einarbeitung ausgeübt werden, bei einer ununterbro-
chenen Betriebszugehörigkeit von mehr 4 Monaten 

    13,48 22,41 

2 

Angelernte Arbeitnehmer, die alle üblichen Arbeiten ohne 
Anleitung ausführen, einschließlich Bedienen von einfachen 
Maschinen und Geräten, und im Besitz der Fahrerlaubnis 
Klasse L sind 

    14,02 23,21 

3 

Angelernte Arbeitnehmer, die alle üblichen Arbeiten ohne 
Anleitung ausführen, einschließlich Bedienen von Maschi-
nen und Geräten, über arbeitsspezifische EDV-
Grundkenntnisse verfügen und im Besitz der Fahrerlaubnis 
Klasse T sind 

    14,56 24,01 

4 

Arbeitnehmer mit Abschlussprüfung in einem landwirtschaft-
lichen oder vergleichbaren Ausbildungsberuf oder mit 
gleichwertigen Fertigkeiten und Kenntnissen 

    16,18 

 

26,42 

 

5 

Arbeitnehmer mit Abschlussprüfung in einem landwirtschaft-
lichen oder vergleichbaren Ausbildungsberuf, die unter 
eigener Verantwortung ihre Arbeiten selbstständig ausfüh-
ren 

    16,72 27,22 

6 Meister, Agrartechniker     17,79 28,80 

7 Meister/Techniker ab dem 3. Berufsjahr     18,87 30,40 

8 
Meister/Techniker ab dem 10. Berufsjahr mit Personalver-
antwortung, Agraringenieur, Bachelor of Science ab dem 1. 
Berufsjahr 

    20,49 32,81 

 

Der Lohnansatz für den Betriebsleiter kann aus dem Bruttolohnaufwand für einen an-
sonsten vergleichbaren Arbeitnehmer (siehe oben) durch einen Aufschlag für die 
dispositive und verantwortungsvolle Betriebsleitertätigkeit in Höhe von 10 % bis 30 % 
abgeleitet werden (in Anlehnung an den Agrarpolitischen Bericht der Bundesregierung 
2015, S. 55 und S. 133, vereinfacht). 

Der Lohnaufwand weicht im konkreten Einzelfall von oben genannten Werten ab, wenn 
eine oder mehrere Ausgangsgrößen nicht identisch mit den im Berechnungsbeispiel an-
gesetzten Größen sindVIII. 

 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
 
(Stern) 
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I Die Zuschläge für Sonntags- und Feiertagsarbeit sind bei einem Grundlohn bis zu 25 €/Std. und einem 
Zuschlagssatz bis zu 50 % beitragsfrei. 

II Beitragssatz der Techniker Krankenkasse für den im Berechnungsbeispiel gewählten Erstattungssatz von 
70 % (Standard). 

III Anteilmäßige Erstattung des regelmäßigen Arbeitsentgeltes, das vom Arbeitgeber an den Arbeitnehmer 
im Krankheitsfall fortzuzahlen ist, mit dem gewählten Prozentsatz, hier 70 %. Die Erstattung wird von der 
Krankenkasse an den Arbeitgeber gezahlt und aus der Umlage U1 finanziert. 

IV Die gesetzliche Unfallversicherung ist eine Haftpflichtversicherung der Arbeitgeber und soll nach Eintritt 
eines Arbeitsunfalls oder einer Berufskrankheit den Verletzten, seine Angehörigen und seine Hinterbliebe-
nen entschädigen. Die Aufwendungen der Berufsgenossenschaft zur Unfallverhütung und zur Unfall-
entschädigung werden jährlich nachträglich auf die Mitgliedsunternehmen umgelegt (Umlageverfahren). 
Daher rechne ich den rein arbeitgeberfinanzierten Beitrag zur Berufsgenossenschaft dem Bruttolohnauf-
wand hinzu. Der Beitrag setzt sich aus einem Grundbeitrag zur Deckung der nicht risikobezogenen 
Aufwendungen (Grundbeitrag) und einem risikoorientierten Beitragsanteil, der der Finanzierung der Leis-
tungsaufwendungen dient, die durch Arbeitsunfälle entstehen, zusammen. Ich habe ihn für einen 
hinsichtlich der Flächenausstattung und des Umfangs der angebauten Kulturen und der Tierhaltung durch-
schnittlichen landwirtschaftlichen Betrieb (bezogen auf Hessen, Daten je nach Verfügbarkeit aus dem Jahr 
2023) und den aktuellen Sätzen der Berufsgenossenschaft für das Jahr 2023 (Hebesatz, Korrekturfaktor, 
BER-Degressionsfaktoren, Risikofaktoren) errechnet und auf 1,0 AK umgelegt. Bei Verzicht der Hinzurech-
nung des BG-Beitrags zum Lohnaufwand würde sich der o. a. Bruttolohnaufwand um etwa 0,90 €/Std. 
verringern. 

V Als Verwaltungskosten und sonstige Nebenkosten werden z. B. direkte und indirekte Lohn- und Sach-
kosten für die Lohnbuchhaltung und die Abführung der Sozialversicherungsbeiträge, Kosten für persönliche 
Schutzausrüstung, Sozialräume, Fortbildungen und kleine Gratifikationen zusammengefasst. Sie werden 
als für jede Voll-AK einheitlicher und beispielhaft gewählter Wert angenommen. Rechnet man die Verwal-
tungskosten dem Bruttolohnaufwand nicht hinzu, liegt dieser etwa 0,85 €/Std. unter den oben genannten 
Werten. 

VI Der Bruttolohnaufwand in den Lohngruppen 1b bis 8 wurde jeweils unter den ansonsten gleichen Vo-
raussetzungen wie im Berechnungsbeispiel zur Lohngruppe 4 ermittelt. Für die Lohngruppe 1a erfolgte die 
Berechnung unter folgenden Annahmen: zweimonatiges Beschäftigungsverhältnis, tarifliche Regelarbeits-
zeit, insgesamt 30 Stunden Mehrarbeit an Werktagen, 15 Stunden Mehrarbeit an Sonn- und Feiertagen, 
zwei Krankheitstage, ein weiterer bezahlter Fehltag, 500 € Verwaltungskosten. 

VII Der geltende Lohntarifvertrag verweist hinsichtlich des Lohns in der Lohngruppe 1a für die Zeit ab dem 
01.01.2025 auf den gesetzlichen Mindestlohn. Der gesetzliche Mindestlohn beträgt seit dem 01.01.2025 
12,82 €. 
VIII In welcher Größe sich durch Änderungen bei den Ausgangsgrößen, z. B. der Zahl bezahlter freier Tage, 
Änderungen des oben angegebenen Bruttolohnaufwands je geleisteter Arbeitsstunde ergeben, ist exemp-
larisch im Schreiben vom 19.02.2018 zum Lohnaufwand in der hessischen Landwirtschaft im Jahr 2018 
dargestellt (Beispiele in Endnote V). 

                                            


